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  Reglement für den Bezug des  

Bürgernutzens 

  

     

Art. 1 1.1 Begriffe  Nutzungsrecht 

  Die Begriffe Einwohner, Bürger, Bürgerrat usw. um-
fassen jeweils die Angehörigen beider Geschlechter. 

  

     

 1.2 Die in der Gemeinde Landquart wohnhaften Bürger 
werden nach Erfüllung des 18. Altersjahres im folgen-
den Jahr bezugsberechtigt. 

  

     

 1.3 In die Gemeinde Landquart zurückgekehrte Bürger 
sind bezugsberechtigt, nach dem sie mindestens 2 
Jahre wieder in der Gemeinde Landquart gewohnt 
haben. 

  

     

 1.4 Neueingebürgerte Einwohner werden nach 5 Jahren 
bezugsberechtigt. 

  

     

Art. 2 2.1 Die Einwohnerkontrolle Landquart meldet dem Bür-
gerrat laufend Geburten, Todesfälle, Zu- und Wegzug 
von Landquarter Bürger. 

 Meldewesen 

     

 2.2 Bürgernutzen erhalten nur diejenigen Bürger, die sich 
gemäss den Auflagen in Art. 1 Abs. 1.2 bis 1.4 beim 
Bürgerrat einmalig schriftlich dafür bis zum 30. Juni 
des Bezugsjahres anmelden. 
Der Bürgerrat publiziert diese Aufforderung einmal 
jährlich. 

  

     

Art. 3 3.1 Festsetzung  Nutzenumfang 

  Als Beurteilungsgrundlage dienen 2/3 der Erträge aus 
den landwirtschaftlichen Pachtzinsen. 

  

     

 3.2 Ausbezahlter Nutzen   

 a) jeder bezugsberechtigte Bürger erhält einen Nutzen;   

     

 b) Verwitwete (verwitwet vor 18.04.07), die nach altem   
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Recht einen Vollnutzen erhalten haben, bekommen 2 
Nutzen. (Besitzstandswahrung) 

 c) Verheirateten Bürgern werden ihre Nutzen gemein-
sam ausbezahlt. Getrennte Auszahlungen sind dem 
Bürgerrat schriftlich zu beantragen. 

  

     

Art. 4 4.1 Der Bürgernutzen entfällt  Fälligkeit 

     

 a) bei Wegzug (Ausnahme bei Pflegebedürftigen, die 
gezwungenermassen auswärts wohnen müssen) 

  

     

 b) bei Tod   

     

 c) bei Verlust des Bürgerrechtes   

     

 4.2 Stichtag für die Bezugsberechtigung ist der 1. Okto-
ber. 

  

     

Art. 5  Die vorliegende Verordnung ersetzt jene vom 1. April 
1994 mit allen seither erfolgten Ergänzungen und Än-
derungen und tritt nach Genehmigung durch die Bür-
gergemeindeversammlung vom 18. April 2007 in 
Kraft. 

 Inkrafttreten 

     

     

     

  Igis, 18. April 2007  Bürgergemeinde Igis  

     

     

  Der Präsident: Christian Bosshard   

   
 

  

     

  Der Aktuar: Urs Beck   

 

 


